
Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion

Leitfaden  
Förderprogramm Kanton Bern 
Erneuerbare Energien und Energieefzienz

Januar 2023



2

Kontakt
Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Amt für Umwelt und Energie

Laupenstrasse 22
3008 Bern
Telefon +41 31 633 36 50
energie.foerderung@be.ch

www.be.ch/energiefoerderung
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Energieförderung

Das kantonale Förderprogramm für erneuerbare Energie und Energieefzienz richtet sich 
an Hauseigentümer, die ihre Liegenschaft zeitgemäss bauen oder sanieren wollen und an 
Veranstalter von Informations- und Weiterbildungsanlässen im Energiebereich.

Hinweise:
Die Wirkung der CO2-Einsparung für die geförderte Massnahme der Beitragszusicherung 
gehört ofziell dem Kanton Bern. Die Wirkung kann nicht aufgeteilt oder anderen Organi-
sationen abgetreten werden.
Unternehmen, die von der CO2-Abgabe befreit sind, sind nicht förderberechtigt.
Für Gebäude und Anlagen, die ganz oder mehrheitlich im Eigentum des Bundes oder des 
Kantons stehen, werden keine Beiträge gewährt.
Gemeinden sind nur förderberechtigt für Beiträge an grosse Wärmeerzeugungsanlagen 
und Wärmenetze mit erneuerbarer Energie.
Die Finanzierung des Förderprogramms erfolgt aus kantonalen Fördermitteln, sowie über 
Einnahmen aus der CO2-Abgabe, die der Bund den Kantonen in Form von Globalbeiträ-
gen ausbezahlt. Eine gleichzeitige Gesucheingabe bei anderen Förderprogrammen mit 
Beiträgen aus der CO2-Abgabe (z.B. myclimate, Klik, Energie Zukunft Schweiz) ist nicht 
möglich.
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Sanierungen von Gebäuden über GEAK®-Klassen
Gebäudekategorien 1-6

Gebäude

  Bei einer erneuten Sanierung um mindestens zwei Klassen innerhalb von zehn Jahren 
nach Auszahlung eines Beitrags ergibt sich der neue Beitrag aus der Gesamtverbes-
serung (ab erster gefo rderter Sanierung) abzu glich des bereits ausbezahlten Fo rderbei-
trags.
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Ersatz von Elektroheizungen durch Wärmepumpe (WP)

Anlagen

  Beitragszusicherungen sind drei Jahre gu ltig. Nach Ablauf der Gu ltigkeit kann der Bei-
trag nicht mehr ausbezahlt werden.

  keine Doppelfo rderung: Mit einem Gesuch «Geba ude» kann nicht gleichzeitig ein Ge-
such «Anlagen» fu r denselben Standort eingereicht werden.

  Etappierung: bei einer Sanierung in Etappen kann fru hestens drei Jahre nach der Aus-
zahlung eines Fo rderbeitrags fu r ein Gesuch «Geba ude» ein Gesuch «Anlagen» fu r den-
selben Standort eingereicht werden.
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Ersatz von Elektroheizungen 
durch Holzheizung oder Anschluss an Wärmenetz

Anlagen

  Beitragszusicherungen sind drei Jahre gu ltig. Nach Ablauf der Gu ltigkeit kann der Bei-
trag nicht mehr ausbezahlt werden.

  keine Doppelfo rderung: Mit einem Gesuch «Geba ude» kann nicht gleichzeitig ein Ge-
such «Anlagen» fu r denselben Standort eingereicht werden.

  Etappierung: bei einer Sanierung in Etappen kann fru hestens drei Jahre nach der Aus-
zahlung eines Fo rderbeitrags fu r ein Gesuch «Geba ude» ein Gesuch «Anlagen» fu r den-
selben Standort eingereicht werden.
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Ersatz von Ölheizungen oder Gasheizungen
durch Wärmepumpe (WP)

Anlagen

  Beitragszusicherungen sind drei Jahre gu ltig. Nach Ablauf der Gu ltigkeit kann der Bei-
trag nicht mehr ausbezahlt werden.

  keine Doppelfo rderung: Mit einem Gesuch «Geba ude» kann nicht gleichzeitig ein Ge-
such «Anlagen» fu r denselben Standort eingereicht werden.

  Etappierung: bei einer Sanierung in Etappen kann fru hestens drei Jahre nach der Aus-
zahlung eines Fo rderbeitrags fu r ein Gesuch «Geba ude» ein Gesuch «Anlagen» fu r den-
selben Standort eingereicht werden.
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Ersatz von Ölheizungen oder Gasheizungen
durch Holzheizung oder Anschluss an Wärmenetz

Anlagen

  Beitragszusicherungen sind drei Jahre gu ltig. Nach Ablauf der Gu ltigkeit kann der Bei-
trag nicht mehr ausbezahlt werden.

  keine Doppelfo rderung: Mit einem Gesuch «Geba ude» kann nicht gleichzeitig ein Ge-
such «Anlagen» fu r denselben Standort eingereicht werden.

  Etappierung: bei einer Sanierung in Etappen kann fru hestens drei Jahre nach der Aus-
zahlung eines Fo rderbeitrags fu r ein Gesuch «Geba ude» ein Gesuch «Anlagen» fu r den-
selben Standort eingereicht werden.
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Energieberatung

Bern-Mittelland
Saskia Frey-von Gunten / Beat Nuss-
baumer / Daniel Mathys
Stauffacherstrasse 59g
3014 Bern
Tel. +41 31 370 14 44
www.energieberatungbern.ch

Thun Oberland-West
Roland Joss / Markus May / Simon 
Reissmu ller / Philipp Stucki / Christo-
pher Schmid
Industriestrasse 6, Postfach 733
3607 Thun
Tel. +41 33 225 22 90
info@regionale-energieberatung.ch
www.regionale-energieberatung.ch

Thun Oberland-Ost
Roland Schneider
Jungfraustrasse 38
3800 Interlaken
Tel. +41 33 821 08 68 
energieberatung@oberland-ost.ch 
www.oberland-ost.ch

Oberaargau
Rolf Leuenberger
Jurapark, Jurastrasse 29
4901 Langenthal
Tel. +41 62 923 22 21
energieberatung@oberaargau.ch 
www.oberaargau.ch/energieberatung

Emmental
Beat Ritler / Remo Fuchs / Christoph 
Bu hlmann
Lorraine 7
3400 Burgdorf
Tel. +41 34 402 24 94
info@energieberatung-emmental.ch 
www.region-emmental.ch

Jura bernois
Jean-Luc Juvet
c/o Jura bernois.Bienne
Route de Sorvilier 21
2735 Be vilard
te l. +41 32 492 71 31
conseiller.energie@jb-b.ch

Seeland
Beat Bachmann / Anna-Maria Psterer 
/ Emmanuel Lehnherr
Postfach
3001 Bern
Tel. +41 32 322 23 53
info@energieberatung-seeland.ch 
www.energieberatung-seeland.ch

Information


